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Die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Unteres Remstal hat am 
03.07.2000 für das Verbandsgebiet der Städte und Gemeinden Fellbach, Ker-
nen, Korb, Waiblingen und Weinstadt die Aufstellung eines neuen Flächennut-
zungsplanes beschlossen.
Diese Planung wurde nach Vorstellung und Diskussion in der Öffentlichkeit so-
wie Erörterung mit den Behörden und weiteren Beratungen in den Gemeinde-
rats- und Verbandsgremien durch die Genehmigung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 21.09.2004 und die öffentliche Bekanntmachung in den Mittei-
lungsblättern der Verbandskommunen am 28.10.2004 rechtswirksam.
Der Planungsverband Unteres Remstal macht sich zur Aufgabe, seine Flächen-
nutzungsplanung in einem kontinuierlichen Prozess zu beobachten und zu be-
gleiten.
Aufgrund der fortgeschrittenen Entwicklung in den fünf Mitgliedskommunen ist 
es sinnvoll, weitere Änderungen zu bündeln und auch unter zeitlichen und fi-
nanziellen Aspekten in einem gemeinsamen Verfahren durchzuführen.

In den Änderungsverfahren 01-20 sind alle in den letzten Jahren aufkommen-
den Änderungen und Korrekturen erfasst worden. Für verschiedene neue Vor-
haben galt es, auf FNP-Ebene die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen. 
Des Weiteren wurde für einige Flächen, die im FNP UNTERES REMSTAL von 
der Genehmigung ausgenommen waren, eine Lösung gesucht und gefunden.
Die Änderungen 08 (Flächen für Windkraftanlagen) 13, 15.2, 17.2 und 18 bis 20 
befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Verfahren.

Das Änderungsverfahren 16 beschäftigt sich damit, für 2 neue Vorhaben auf
FNP-Ebene die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen.

Vorhaben WA 68 „Rechbergstraße“:
- Ziel: „Wohnbaufläche Planung“

Vorhaben WA 69 „Am Beinsteiner Weg“:
- Ziel: „Sonstiges Sondergebiet, DRK, Planung“ und „Sonstige Grünfläche Be-
stand“

Das Änderungsverfahren 16 ist in die Verfahren 16.1 und 16.2 aufgeteilt wor-
den. 

Das Vorhaben WA 69 „Am Beinsteiner Weg“ wird in diesem Verfahren 16.2 
weiter geführt. Das Vorhaben WA 68 „Rechbergstraße“ wurde im Verfahren 
16.1 behandelt und ist seit dem 05./06. April 2023 rechtswirksam. 

EINFÜHRUNG - TEIL A

FNP UNTERES 
REMSTAL

Änderung 01-20

Änderung 16

Änderung 16.2

1	 EINFÜHRUNG

1.1	 AUSGANGSLAGE
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Am 14.12.2020 hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Unte-
res Remstal den Aufstellungsbeschluss zum Änderungsverfahren 16 gemäß     
§ 2 Abs. 1 BauGB gefasst.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgte im Zeitraum vom 29.03.2021 bis 30.04.2021. Die Unterlagen konnten 
ab dem 29.03.2021 auch im Internet unter https://www.weinstadt.de/FNP-Aen-
derung-16 eingesehen werden.
Der Vorentwurf des Flächennutzungsplanes wurde am 29. März 2021 an die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange versandt.

Zur Erarbeitung der Grundlagen, des Umfangs und des Detaillierungsgrades 
der Umweltprüfung (Scoping) ist es zweckmäßig, die frühzeitige Behördenbe-
teiligung für die Durchführung des Scopings zu nutzen und die Behörden zur 
Äußerung diesbezüglich aufzufordern. Eine darüber hinaus gehende Vorab-
stimmung mit verschiedenen Behörden erscheint, auch in Anbetracht dessen, 
dass es sich um eine relativ kleine Fortschreibung handelt, hier nicht erforder-
lich. Bei der frühzeitigen Beteiligung werden die relevanten Vorhaben zunächst 
hinsichtlich der Umweltrelevanz auf ihre Grundeignung und Grundrestriktionen 
hin beschrieben.

Die im Zuge der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen wurden 
abgewogen, das Ergebnis der Abwägung ist in den Entwurf eingearbeitet.

Die Abwägung der Stellungnahmen zum Vorhaben WA 68 konnten bereits vor-
gezogen werden. Das Änderungsverfahren 16 wurde deshalb in die Verfahren 
16.1 (mit WA 68) und 16.2 (mit WA 69) getrennt.

Im Rahmen der Umweltprüfung ist ein Umweltbericht erstellt worden, der die 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darlegt. Der vollstän-
dige Umweltbericht als unverzichtbarer Teil der Begründung zum Bauleitplan-
Entwurf wird mit dessen Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB vorgelegt.
Der Umweltbericht wird im Teil B der Begründung ausgeführt.

Nach der Abwägung der im Zuge der öffentlichen Auslegung vorgebrachten 
Anregungen kann von der Verbandsversammlung der Feststellungsbeschluss 
gefasst und die Flächennutzungsplan-Änderung 16.2 zur Genehmigung beim 
Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht werden.

Ziel ist die Genehmigung und Wirksamkeit der FNP-Änderung 16.2 im Herbst 
2024.

INHALTSVERZEICHNIS - TEIL A

Aufstellungsbe-
schluss

Frühzeitige Beteili-
gung / Scoping

Entwurf / Umweltbe-
richt

Feststellungsbe-
schluss / Genehmi-
gung / Wirksamkeit

1.2	 VERFAHREN
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Das Änderungsverfahren 16.2 behandelt ein neues Vorhaben.
Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der einzelnen Änderungsvor-
haben.

TAB. 1: TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER ÄNDERUNGSVORHABEN

Lfd. Nr. Neue Flächen/ Vorhaben/ Nutzungs-
änderungen

Ziel

WA 68 „Am Beinsteiner Weg“
bisher „Grünfläche Sportplatz, Be-
stand“

„Sonstiges Sondergebiet, 
DRK, Planung“ und „Sonsti-
ge Grünfläche, Bestand“

ÄNDERUNGSVORHABEN - TEIL A

2	 ÄNDERUNGSVORHABEN

2.1	 TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER ÄNDERUNGSVORHABEN
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Die einzelnen Änderungsvorhaben im räumlichen Gesamtzusammenhang so-
wie die einzelnen Kommunen und ihre Ortsteile sind in der folgenden Grafik 
dargestellt.

ABB. 1: RÄUMLICHE VERTEILUNG DER ÄNDERUNGSVORHABEN

In den folgenden Kapiteln wird das o.g. Vorhaben aufgeführt und begründet, 
wobei Planausschnitte den derzeitigen Zustand sowie die beabsichtigte Pla-
nung zeigen.
Neben einer Kurzbeschreibung des Vorhabens, den übergeordneten Planun-
gen und der Erforderlichkeit der Planung werden die Auswirkungen auf die Flä-
chenbilanz dargestellt.
Die Bewertung und Beschreibung des Eingriffs und der Umweltauswirkungen
werden im Umweltbericht (Teil B) dargelegt.

ÄNDERUNGSVORHABEN - TEIL A

2.2	 RÄUMLICHE VERTEILUNG DER ÄNDERUNGSVORHABEN

ohne Maßstab
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Durch das Änderungsverfahren soll für das Vorhaben WA 69 „Am Beinsteiner 
Weg“ die planungsrechtliche Voraussetzung für eine neue DRK-Leitstelle ge-
schaffen werden.

Die bestehende DRK-Leitstelle an der Henri-Dunant-Straße verfügt über keine 
weiteren Entwicklungsmöglichkeiten, weshalb der DRK-Kreisverband Rems-
Murr einen Neubau plant. Die Fläche zwischen B14 und Beinsteiner Straße 
- derzeit tlw. vom Straßenbauamt genutzt, ansonsten landwirtschaftlich geprägt 
(Ackerflächen/Streuobst) - soll für die neue DRK-Leitstelle genutzt werden.

Für den weiteren Betrieb der DRK-Leitstelle des DRK-Kreisverbands Rems-
Murr reicht der bisherige Standort nicht mehr aus. Das Plangebiet hat sich als 
einzige geeignete Fläche für einen Neubau der Leitstelle herausgestellt. Hier 
sollen zukünftig die Bereiche Verwaltung, Ehrenamt und Soziale Dienste an-
gesiedelt werden.
	
Im aktuell rechtswirksamen FNP, Änderung 17.1, Stand 06.04.2023, ist der Be-
reich als „Grünfläche Sportplatz Bestand“ dargestellt. Die Änderung in „Sonsti-
ges Sondergebiet, DRK, Planung“ und „Sonstige Grünfläche Bestand“ dient der 
planerischen Sicherung für die zukünftige Nutzung an dieser Stelle.

Die Darstellung im Flächennutzungsplan wird von „Grünfläche Sportplatz Be-
stand“ in „Sonstiges Sondergebiet, DRK, Planung“ und „Sonstige Grünfläche 
Bestand“ geändert.

Das Plangebiet liegt im Südosten der Kernstadt Waiblingen.
	
Die Fläche beträgt ca. 1,2 ha.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
•	 im Norden/Nordwesten durch Grünflächen (landwirtschaftlich genutzt mit 	

Streuobst/Ackerflächen)
•	 im Osten/Nordosten durch die Bundesstraße B14,
•	 im Süden/Südwesten durch die Beinsteiner Straße und die Rundsporthalle 

mit 	Parkplatz und Festplatz.

VORHABEN WA 69 „AM BEINSTEINER WEG“ - TEIL A

Ziel der Planung

Planungsanlass / 
Erforderlichkeit

Lage und Größe

Abgrenzung

3	 VORHABEN WA 69 „AM BEINSTEINER WEG“

3.1	 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG

3.2	 BESTANDSBESCHREIBUNG
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Der aktuelle Regionalplan der Region Stuttgart stellt für den Bereich in seiner 
Raumnutzungskarte eine Regionale Freiraumstruktur als „Gebiet für Landwirt-
schaft“ dar. Außerdem ist das Plangebiet als „Regionaler Grünzug“ und „Gebiet 
für Landschaftsentwicklung“ ausgewiesen. 
Regionalplanerische Ziele und verbindliche Festlegungen sind durch die Pla-
nung betroffen. Für das geplante Vorhaben wurde daher ein Zielabweichungs-
verfahren eingeleitet, das im Herbst 2023 durchgeführt wird.

Der Landschaftsplan weist für den Bereich „Grünfläche“ aus.

Nach den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des Landes Baden-Württem-
berg wird der Vorhabenbereich „Am Beinsteiner Weg“ bei einem extremen 
Hochwasserereignis (HQextrem) im Randbereich überschwemmt (vgl. Anlage 
interaktive Gefahrenkarte unter www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de) und 
liegt daher z. T. im Risikogebiet nach § 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Schutzgebiete oder sonstige andere Planungen sind nicht betroffen. 

Für das Plangebiet wurde ein Investorenauswahlverfahren durchgeführt. Der 
Sieger-Entwurf soll als Grundlagenkonzept für die Umsetzung des Bebauungs-
plans „Am Beinsteiner Weg“ dienen.

Der Gemeinderat der Stadt Waiblingen hat am 22.10.2020 den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan „Am Beinsteiner Weg“ beschlossen.

Da es sich bei den festzusetzenden Nutzungen um ein Sondergebiet auf einer 
Grünfläche handelt, gilt der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB als nicht 
entwickelt.
Das Bebauungsplanverfahren wird im Parallelverfahren zur 16.2 FNP Ände-
rung durchgeführt.	

VORHABEN WA 69 „AM BEINSTEINER WEG“ - TEIL A

Regionalplan

Landschaftsplan

Hochwasser

Sonstige Planungen

Städtebauliches 
Konzept

Bebauungsplan 
„Rechbergstraße“

3.3	 ANDERE PLANUNGEN / RECHTLICHE RAHMENBEDINGUN-	
	 GEN
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Darstellung
FNP 17.1, 06.04.2023

M 1:10.000

Darstellung
FNP 16.2, 28.08.2023

M 1:10.000

3.4	 PLANINHALT
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In der Vorplanung wurden alternative Standorte untersucht.
Die alternativen Flächen als Entwicklungsmöglichkeiten für die DRK Leitstelle 
haben sich in der Prüfung als ungeeignet erwiesen.

Artenschutz/Naturschutz:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine artenschutzrechtliche 
Übersichtsbegehung in Verbindung mit einer Habitatpotentialanalyse durchge-
führt (Anlage 1). Die Untersuchungen wurden mit einer Baumerfassung (Anlage 
2), einem Tierökologischen Gutachten (Anlage 3) und Artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen (Anlage 4) fortgeführt. Für Zauneidechsen wurde eine Ausnahme 
erteilt (vgl. Anlage 5) und auch eine naturschutzrechtliche Genehmigung zur 
Umwandlung eines Streuobstbestandes wurde positiv beschieden (Anlagen 
6/7). 

Verkehr/Erschließung:
Das Plangebiet wird über die Beinsteiner Straße erschlossen. Im Bebauungs-
plan „Am Beinsteiner Weg“ werden die Auswirkungen und Belange zum Ver-
kehr und der Erschließung behandelt und beschrieben.

Weitere Gutachten:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Am Beinsteiner Weg“ wurde ein 
Geotechnischer Bericht, um Aussagen über die Beschaffenheit des Baugrun-
des und die Grundwasserverhältnisse zu erhalten, sowie eine Luftbildauswer-
tung auf Kampfmittelbelastung erstellt.

siehe Umweltbericht

Grünfläche Sportplatz Bestand	�  - 1,2 ha
Sonstiges Sondergebiet, DRK, Planung� + 0,8 ha
Sonstige Grünfläche Bestand� + 0,4 ha

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 1,2 ha auf und liegt am südöstlichen 
Rand der Waiblinger Kernstadt. Es ist von der B14 und der Beinsteiner Straße 
sowie Streuobstwiesen umgeben. In dieser verkehrsgünstigen Lage soll die Er-
weiterung der DRK-Leitstelle entstehen.

Um den planungsrechtlichen Voraussetzungen gerecht zu werden, bedarf es 
dafür einer Änderung des Flächennutzungsplans von „Grünfläche Sportplatz 
Bestand“ in „Sonstiges Sondergebiet, DRK, Planung“. Eine Teilfläche am nord-
östlichen Rand des Plangebietes wird zur Sonstigen Grünfläche als Puffer zur 
angrenzenden Bundesstraße.

VORHABEN WA 69 „AM BEINSTEINER WEG“ - TEIL A

Standort/Planungsal-
ternativen

sonstige Nachweise

Umweltbelange / Be-
wertung Eingriff

Flächenbilanz

3.5	 FAZIT/ZUSAMMENFASSUNG WA 69 „AM BEINSTEINER WEG“
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Das Änderungsverfahren 16.2 beschäftigt sich damit für ein neues Vorhaben 
auf FNP-Ebene die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen.

Es handelt sich dabei um das Vorhaben WA 69 „Am Beinsteiner Weg“. 

Das Plangebiet WA 69 „Am Beinsteiner Weg“ - derzeit überwiegend ackerbau-
lich (Streuobst) und vom Straßenbauamt genutzt - liegt zwischen der Bundes-
straße B14 und der Beinsteiner Straße und ist damit sehr gut angebunden. Hier 
soll der Neubau der DRK-Leitstelle des DRK-Kreisverbands Rems-Murr ent-
wickelt werden. Geplant ist ein Neubau für Verwaltung, Ehrenamt und Soziale 
Dienste. Der Bereich soll im FNP als Sonstiges Sondergebiet, DRK, Planung 
dargestellt werden. Der nord-östliche/nördliche Rand, zur Bundesstraße hin, 
wird als Sonstige Grünfläche ausgewiesen. 

FAZIT / ZUSAMMENFASSUNG - TEIL A

4	 FAZIT / ZUSAMMENFASSUNG
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Im Folgenden werden die Auswirkungen der Vorhaben auf die Flächenbilanz -
sortiert nach Kommunen und in der Summe PUR - wiedergegeben (Angaben 
in ha).

TAB. 2: AUSWIRKUNGEN AUF DIE FLÄCHENBILANZ

FLÄCHENBILANZ - TEIL A

5	 FLÄCHENBILANZ INSGESAMT

W

W
 geplant M

M
 geplant G

G
 geplant

G
BD

G
BD

 geplant
SO

SO
 geplant
Verkehr

Verkehr geplant

G
rünfläche

G
R

 geplant
LW

W
ald

T-Fläche

Fellbach

Kernen

Korb

Waiblingen
WA 69 + 0,8 - 1,2

+ 0,4

Weinstadt

Summe PUR
+ 0,8 - 0,8

Saldo Bauflächen
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Beschluss� 14.12.2020
Bekanntmachung� 10./11.03.2021

Billigung des Vorentwurfs für die frühzeitige Beteiligung� 14.12.2020
Bekanntmachung (mit der frühzeitigen Beteiligung)� 10./11.03.2021

Auslegung in den Rathäusern/Geschäftsstelle PUR� 29.03.2021
� bis 30.04.2021

Versand Vorentwurf� 29.03.2021
			 

Verbandsversammlung� xx.xx.xxxx

Verbandsversammlung� xx.xx.xxxx

In den amtlichen Mitteilungsblättern� xx.xx.xxxx

Auslegung in den Rathäusern/Geschäftsstelle PUR� xx.xx.xxxx
� bis xx.xx.xxxx

Schreiben vom� xx.xx.xxxx

der Verbandsversammlung� xx.xx.xxxx

Verbandsversammlung� xx.xx.xxxx

Beim Regierungspräsidium� xx.xx.xxxx
Stuttgart

Mit Erlass No.
vom� xx.xx.xxxx

Öffentliche Bekanntmachung� xx.xx.xxxx

VERFAHRENSDATEN - TEIL A

Aufstellungsbeschluss

Vorentwurf

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Frühzeitige Beteiligung 
der Behörden

Behandlung der Anre-
gungen Vorentwurf

Beschluss des Entwurfs 
und seiner öffentlichen 
Auslegung

Ankündigung der öffent-
lichen Auslegung

Öffentliche Auslegung

Benachrichtigung der 
Behörden

Behandlung Anregun-
gen zum Entwurf

Beschluss des Planes

Einreichung zur Geneh-
migung

Genehmigung

Rechtswirksamkeit

6	 VERFAHRENSDATEN
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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Aufgabe und Vorgehen 

Gemäß §2 Abs.4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a) eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und unter 

Anwendung der Anlage 1 im Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Entsprechend §2a BauGB 

bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung des Bauleitplanes. In der Umweltprüfung 

ist auch das Artenschutzrecht gem. § 44 BNatSchG zu behandeln, das nicht der Abwägung unterliegt. 

 

1.2 Inhalte und Ziele der Änderung 

 (Anlage BauGB 1a) 

Der Planungsverband Unteres Remstal beabsichtigt die sechzehnte Änderung des Flächennutzungsplanes; 

die Bearbeitung erfolgt durch das Büro ORplan, Stuttgart. Die geplanten Bauflächen werden in der 

Begründung zur Änderung 16 des Flächennutzungsplanes analog der ersten bis siebzehnten Änderung der 

Kategorie 1: Neue Flächen / Vorhaben / Nutzungsänderungen zugeordnet. 

 

Das 16. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans des Planungsverbands Unteres Remstal wurde im 

Weiteren in die Verfahren FNP 16.1 und FNP 16.2 getrennt. Das Vorhaben WA 69 „Am Beinsteiner Weg“ 

wird nun im Verfahren PUR FNP Änderung 16.2 fortgeführt. Das Vorhaben WA 68 „Rechbergstraße“ 

wurde im Verfahren PUR FNP Änderung 16.1 behandelt und ist seit dem 05./06. April 2023 rechtswirksam. 

 

1.3 Umfang der geplanten Änderung  

 

Prüfbogen Umweltbericht: 

Kategorie 1: Neue Flächen / Vorhaben / Nutzungsänderungen 

Lfd.-Nr. Vorhaben / Projekt / 

Fläche 

Größe Bestand Ziel 

WA 69 Am Beinsteiner Weg 1,2 ha Grünfläche Sportplatz 

Bestand 

Sonstiges Sondergebiet 

Planung 

Sonstige Grünfläche Bestand 

 

 

1.4 Ergebnis der Prüfung von anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Anlage BauGB 2d (Aussagen zu den einzelnen Flächen siehe Prüfbogen Umweltbericht) 

 

Die Prüfung erfolgt für die Flächen der Kategorie 1 (Neue Flächen / Vorhaben / Nutzungsänderungen).  

WA 69 ‚Am Beinsteiner Weg‘ Waiblingen Kernstadt 

Der derzeitige Standort der DRK-Leitstelle reicht für den Betrieb nicht mehr aus. Beim 

Vorhabenbereich handelt es sich um das ehemalige Gelände des Straßenbauamtes. Die Stadt 

Waiblingen und Kreisleitung DRK haben eine Alternativenprüfung durchgeführt, mit dem Ergebnis, 

dass sich das Plangebiet als einziges für das Vorhaben eignet und keine realisierbaren Alternativen 

bestehen. 
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1.5 Gebietsbezogene Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen  

Anlage 1 Nr. 1.b BauGB (Aussagen zu den einzelnen Flächen siehe Prüfbogen Umweltbericht) 

 

Regionalplan  

Ziele der Regionalplanung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 

bestimmbaren, abschließend abgewogenen Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 

Raumes. Bauleitpläne sind diesen Zielen anzupassen, öffentliche Stellen haben die Ziele bei ihren 

raumbedeutsamen Planungen zu beachten.  

In Vorbehaltsgebieten (VBG) haben bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen bei der 

Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht.  

Die in der Raumnutzungskarte festgelegten „Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und 

Landschaftspflege“ (VBG) sind „Zur Erhaltung und Verbesserung der Funktions- und Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes sowie zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt werden Vorbehaltsgebiete 

für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt und in der Raumnutzungskarte gebietsscharf dargestellt. 

Ihren Belangen kommt bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu.“ (vgl. 

3.2.1 (G)).  

"Zusammenhängende Gebiete, in denen die Landwirtschaft besonders günstige Voraussetzungen für eine 

wirtschaftliche und ressourcenschonende Produktion vorfindet", sind in der Raumnutzungskarte als 

Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (VBG) festgelegt. "In diesen Vorbehaltsgebieten ist der Erhaltung 

der besonders geeigneten landwirtschaftlichen Bodenflächen bei der Abwägung mit konkurrierenden 

Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen.“ (vgl. 3.2.2 (G)) 

Der Vorhabenbereich WA 69 ‚Am Beinsteiner Weg‘ liegt in einem als Regionalen Grünzug festgelegten 

Bereich. Regionale Grünzüge sind Vorranggebiete für den Freiraumschutz und dürfen keiner weiteren 

Belastung, insbesondere durch Bebauung ausgesetzt werden. Dem Vorhaben steht damit das verbindliche 

Ziel der Raumordnung „Regionaler Grünzug“ entgegen. Eine Abweichung von Plansatz 3.1.1 (Z) –

Regionaler Grünzug–des Regionalplans für die Region Stuttgart vom 22.07.2009 und von Plansatz 3.1.9 (Z) 

des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg vom 23.07.2002 muss mittels Durchführung eines 

Zielabweichungsverfahrens zugelassen werden. Das Zielabweichungsverfahren wird im Herbst 2023 

durchgeführt. 

Bodenschutz  

Nach §1a Abs.2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Zudem soll die Gemeinde 

die Möglichkeit der Entwicklung durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 

Maßnahmen zur Innenentwicklung nutzen. U. a. landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur in 

notwendigem Umfang umgenutzt werden. 

Natürliche Ressourcen 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die Belange der 

Landwirtschaft zu berücksichtigen und darzustellen. Nach § 16 Abs.1 Landwirtschafts- und 

Landeskulturgesetz (LLG) stellen landwirtschaftliche Flächen für die Landwirtschaft die zentrale 

Produktionsressource dar. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit ist der besondere Artenschutz gem. §§ 44 und 45 BNatSchG 

abzuarbeiten. Hierbei ist die Bedeutung der geplanten Bauflächen insbesondere im Hinblick auf FFH Anhang 

IV Arten und europäische Vogelarten zu untersuchen und im weiteren Verfahrensverlauf zu berücksichtigen. 

Für das Vorhaben liegen u. a. ein Tierökologisches Gutachten und Artenschutzrechtliche Maßnahmen von 

der WERKGRUPPE GRÜN vor (s. Informationsgrundlagen). Des Weiteren wurde für das Vorhaben 
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Bebauungsplan „Am Beinsteiner Weg“ der Stadt Waiblingen bereits von Seiten des Regierungspräsidiums 

Stuttgart mit Datum 29.03.2021 eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 

BNatSchG von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG sowie eine Ausnahme zum Schlingenfang für 

Zauneidechsen erteilt. Die CEF-Maßnahmen für Zauneidechsen wurden bereits durchgeführt und sind 

abgeschlossen. 

Schutz von Streuobstbeständen 

Nach § 33a Abs. 2 NatSchG sind Streuobstbestände im Sinne des § 4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und 

Landeskulturgesetzes (LLG) zu erhalten, die eine Mindestfläche von 1.500 m² umfassen und überwiegend 

Obstbäume mit Stammhöhe von mindestens 1,4 Meter beinhalten. Eine Umwandlung in eine andere 

Nutzungsart bedarf einer Genehmigung und ist auszugleichen. Durch das Vorhaben WA 69 Am Beinsteiner 

Weg ist ein Streuobstbestand betroffen. Die Umwandlung des Streuobstbestandes wurde am 17.01.2022 

von der Genehmigungsbehörde genehmigt. 

Fachplan Landesweiter Biotopverbund 

Im landesweiten Biotopverbundkonzept werden drei Offenlandanspruchstypen unterschieden: 

- Offenland feuchter Standorte 

- Offenland mittlerer Standorte 

- Offenland trockener Standorte 

"Kernflächen des Biotopverbunds stellen die Ausgangsbiotope des Biotopverbunds dar. Kernräume bestehen 

aus mindestens zwei arrondierten Kernflächen, die näher als 200 m beieinander liegen und durch keine 

Barriere getrennt sind. Sie dienen als Grundlage für die Berechnung der Suchräume." (LUBW 2014, S. 38f) 

Gem. Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG §21 (1) ist Fachplan Landesweiter Biotopverbund Grundlage für 

die Schaffung des Biotopverbunds einschließlich des Generalwildwegeplans. Alle öffentlichen 

Planungsträger haben bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu 

berücksichtigen. 

„Für die kommunale Landschafts- und Bauleitplanung stellt die erarbeitete Planungsgrundlage für den 

Biotopverbund im Offenland einen Anhaltspunkt dafür dar, welche Bereiche bei der Ausweisung von Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (entsprechend § 5 

Absatz 2 Nr. 10 und § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB) besonders berücksichtigt werden sollen.“ (LUBW 2014, S. 

29) 

Landschaftsplan 96/97 

Der Landschaftsplan gibt Empfehlungen zur Landschaftsentwicklung. Er benennt hierfür Flächen und 

Maßnahmen u. a. zur Biotopvernetzung.  

Hochwasserschutz 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten (HQ 100) ist die Ausweisung neuer Baugebiete nach § 78 Abs. 

1 Nr. 1 WHG grundsätzlich untersagt. In Bereichen außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes, 

die aber von Extremhochwassern (HQ extrem) betroffen sein können, sind Hochwasserrisiken in der 

bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. 

Länderübergreifender Hochwasserschutz (Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPHV) 

(in Kraft getreten am 01. September 2021) 

Nach dem Ziel (Z) I.2.1 sind die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse 

durch oberirdische Gewässer, durch Starkregen oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsentwicklung nach Maßgabe der 

bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend zu prüfen.  

 



Planungsverband Unteres Remstal Teil B Umweltbericht Änderung 16.2 FNP Unteres Remstal 
   
 

4 friedemann landschaftsarchitekten 

Denkmalpflege 

Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt werden, in 

seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden oder aus seiner Umgebung entfernt werden, soweit diese für 

den Denkmalwert von wesentlicher Bedeutung ist. Vordingliches Ziel ist der nachhaltige Schutz der zu 

erwartenden Kulturdenkmale.  

TA-Lärm 

Nach TA-Lärm ist der Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) … sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen 

Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet. 

 

 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN  

Anlage 1 Nr. 2 BauGB (wiedergegeben wird die Systematik der Bearbeitung, Aussagen zu den 

einzelnen Flächen siehe Tabellarischer Kurzbericht bzw. Prüfbogen Umweltbericht) 

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Umweltauswirkungen der neuen planungsrechtlichen 

Festsetzungen gegenüber den bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen bewertet. Beim Artenschutz 

ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die aktuelle Bestandsituation für die FFH-Anhang IV – Arten und 

die europäischen Vogelarten zu berücksichtigen. Artenschutzrechtliche Belange gem. § 44 BNatSchG 

unterliegen nicht der Abwägung. 

 

2.1 Bestandsaufnahme des aktuellen Umweltzustands  

- Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

- Schutzgut Fläche 

- Schutzgut Boden  

- Schutzgut Wasser  

- Schutzgut Luft / Klima  

- Schutzgut Landschaft 

- Schutzgut Mensch - Bevölkerung / Gesundheit / Erholung 

- Kultur- und Sachgüter 

- Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands  

bei Durchführung der Planung einschl. der Ausgleichsmaßnahmen und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

- Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

- Schutzgut Fläche 

- Schutzgut Boden  

- Schutzgut Wasser 

- Schutzgut Luft / Klima 

- Schutzgut Landschaft 

- Schutzgut Mensch -- Bevölkerung / Gesundheit / Erholung 

- Kultur- und Sachgüter 

- Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 
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3 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND ZUM AUSGLEICH 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen (wiedergegeben wird die Systematik der Bearbeitung, flächenbezogene Aussagen zu 

diesem Punkt siehe Prüfbogen Umweltbericht) 

 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

 

3.2 Ausgleichsmaßnahmen 

 
 

4 KURZBERICHTE UMWELTPRÜFUNG 

 

Erläuterungen der Abkürzungen 

BVS Biotopverbundsystem, Untersuchungen für ein Biotopverbundsystem im Gebiet des Nachbarschaftsverbandes 

Stuttgart und in angrenzenden Teilen der Region Mittlerer Neckar 

DSchG Denkmalschutzgesetz 

FFH-RL Flora-Fauna-Habitat Richtlinie 

FNP Flächennutzungsplan 

LE-Fläche Fläche für die Landwirtschaft mit Ergänzungsfunktion  

LP Landschaftsplan Unteres Remstal 

LRP Landschaftsrahmenplan Region Stuttgart 

RP Regionalplan Region Stuttgart 

saP spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

T-Fläche Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 

Die Bodengesamtbewertung ist den Daten des LGRB entnommen mit einer 5-stufige Bewertungsskala von  

0 = keine Funktionserfüllung (versiegelte Flächen) bis 4 = sehr hohe Funktionserfüllung. 
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Fläche / Vorhaben / Nutzungsänderung Lfd. Nr. 

WAIBLINGEN KERNSTADT 'Am Beinsteiner Weg' WA 69 

Sonstiges Sondergebiet - Planung  

 

Inhalt und Ziel der Fortschreibung 
(Anlage BauGB 1a) 

Planungsbestand FNP-Änderung 17.1 

Grünfläche Zweckbestimmung Sportplatz - Bestand 

FNP-Änderung 16.2 Sonstiges Sondergebiet - Planung (0,8 ha), Sonstige 

Grünfläche Bestand (0,4 ha) 

Flächengröße: ca. 1,2 ha 

Ziele des Umweltschutzes in 

Fachgesetzen und Fachplänen 

(Anlage BauGB 1b) 

Regionalplan: Regionaler Grünzug G24 „Korber Kopf bis Buocher Höhe“, 

Gebiet für Landwirtschaft (VBG), Gebiet für Naturschutz und 

Landschaftspflege (VBG) 

Landschaftsplan: keine (Grünfläche Bestand) 

Fachplan Landesweiter Biotopverbund: Die die Bebauung umgeben-
den Gehölzbestände sind Kernflächen und die restlichen Flächen Kernraum 
mittlerer Standorte 

Schutzgebiete und -objekte: keine  

 

Natura 2000-Gebiete Keine Betroffenheit 

Artenschutz  Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse Artenschutz mit der 
Habitatpotenzialanalyse, der Baumerfassung und dem Tierökologischen 
Gutachten wurden artenschutzrechtliche Konflikte ermittelt. Es liegen u. a. 
Nachweise von Vorkommen der Zauneidechse, 7 Fledermausarten sowie 
12 Brutvogelarten vor. (vgl. Werkgruppe Gruen 2020) 

Hochwassergefahr Südlich angrenzend HQextrem  

Land-/Forstwirtschaft Extensive landwirtschaftliche Nutzung (Wiese, Streuobst) 

 

Bestandsaufnahme des aktuellen Umweltzustandes  

(Anlage BauGB 2a) 

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Ca. 1/4 der Fläche zur Straße hin bebaut und versiegelt (ehemalige 
Straßenmeisterei). Ca. ¼ Grünland (Magerwiese mittlerer Standorte mit 
geringen Vorkommen charakteristischer Arten) und ca. ½ Streuobst, 
teilweise vergärtnert. 

Fläche Die dreieckige Fläche grenzt östlich an die Böschung der Bundesstraße 
B14. Sie ist zur Straße hin bebaut und versiegelt (Gebäude, Garagen und 
Stellplätze der ehemaligen Straßenmeisterei). 

Boden Braune Rendzina und Rendzina aus Kalk- und Dolomitstein. Vorrangflur I. 

Ca. ½ Fläche Böden mit einer mittleren bis hohen natürlichen 
Gesamtfunktion (Wertstufe 2,67) die teilweise versiegelt sind (ehemaliges 
Straßenbauamt) und ½ Böden mit einer geringen bis mittleren natürlichen 
Gesamtfunktion (Wertstufe 1,67).  

Wasser Hochwassergefahrenkarte: HQextrem verläuft entlang der Beinsteiner 
Straße am Gebietsrand. Lage in der hydrogeologischen Einheit des Oberen 
Muschelkalks, einem Grundwasserleiter (GWL).  

Luft, Klima Kaltluftproduktions- und Sammelgebiet; Bodeninversionsgefährdet. 
Freifläche mit bedeutender Klimaaktivität und daher hoher Empfindlichkeit 
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gegenüber nutzungsändernden Eingriffen (VRS 2008).  

Landschaft Die dreieckige Fläche grenzt östlich an die Böschung bzw. Brücke der 
Bundesstraße B14. Die bestehende einstöckige Flachdachbebauung ist 
umgeben von einem Baumbestand und kaum sichtbar. 

Mensch und Gesundheit Fläche lärmbelastet durch die seitlich daran bzw. darüber führende 
Bundesstraße B14. Für die allgemeine Erholung nicht erschlossen. 
Streuobstwiesen teilw. vergärtnert.  

Kultur- und Sachgüter Im Gebiet sind keine archäologischen Funde bekannt.  
Ehemaliges Gelände und Gebäude des Straßenbauamtes 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes gegenüber dem Planungsbestand 

(Anlage BauGB 2b) 

Schutzgut dauerhafte 
Veränderungen  
aktueller Nutzungen 

gegenüber dem 
Planungsbestand 

Maßnahmen zur 
Vermeidung und 
Minderung 

verbleibende  
erhebliche 
Beeinträchtigungen / 
Verbesserungen 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt 

Verlust von Biotop-
strukturen mit teilweise 
naturschutzfachlich hoher 
Bedeutung 

keine Erhalt von wertgebenden 
Gehölzen und Strukturen 

Durchführung artenschutz-
rechtlicher Maßnahmen 
zum Bebauungsplan 

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Fläche höheres Maß der baulichen 
Nutzung  

höheres Maß der 
baulichen Nutzung 
zu erwarten 

Begrenzung der Flächen-
inanspruchnahme auf das 
notwendige Maß 

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Boden Über den Bestand 
hinausgehende Versiegelung 
bisher unversiegelter Flächen  

Nicht zwangsläufig 
eine höhere 
Versiegelung 

Minimierung der 
Versiegelung, 
Fachgerechter Umgang, 
Lagerung und Wiederher-
stellung des Bodens.  

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Wasser Über den Bestand 
hinausgehende 
Verringerung der Grund-
wasserneubildung und 
Erhöhung des Ober-
flächenabflusses durch 
Versiegelung 

Nicht zwangsläufig 
eine höhere 
Versiegelung 

Rückhaltung bzw. 
Versickerung vor Ort 

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Luft, Klima  
 

Über den Bestand 
hinausgehende 
Verringerung von kaltluft-
produzierenden Freiflächen  

Nicht zwangsläufig 
eine höhere 
Versiegelung 

Verringerung der 
Aufwärmung durch 
Dachbegrünung 

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Landschaft  Veränderung des Land-
schaftsbildes in der 
Remsaue durch 
mehrstöckige Bebauung 
und Verluste von 
gehölzgeprägten 
Freiflächen und 
eingegrünten Bestands-
gebäuden an der 
Bundesstraße 

höheres Maß der 
baulichen Nutzung 
zu erwarten 

Erhalt von Gehölzen 

Angepasste Bebauung 

Gegenüber dem Planungs-
bestand sind durch das zu 
erwartende höhere Maß 
der baulichen Nutzung 
Bebauung erhebliche 
Auswirkungen auf das 
Schutzgut zu erwarten, 
welches jedoch durch die 
Brücke der Bundesstraße 
vorbelastet ist. 

Mensch und Durch die Lage an der Auf- 
und Abfahrt der Bundes-

keine Ggfls. Schutz gegen 
schädliche 

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
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Gesundheit straße ist mit geringer 
Verkehrsmehrbelastung für 
die angrenzende Wohn-
bebauung zu rechnen 

Umwelteinwirkungen erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Kultur- und 
Sachgüter 

Keine zu erwarten keine Veränderung 
zu erwarten 

Durch die Meldung etwaiger 
Funde im Bauverlauf beim 
Landesamt für 
Denkmalpflege können 
mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen weit-
gehend vermieden werden. 

Es sind gegenüber dem 
Planungsbestand keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

Wechsel-
wirkungen  

Allgemeine Wechselwirkungen vgl. Tabelle im Anhang.  Besondere 
Wechselwirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minderung und zum Ausgleich 

(Anlage BauGB 2c) 

Erhalt von Bäumen und sonstigen Gehölzstrukturen zur B 14 und zur 
Beinsteiner Straße, auch im Sinne der Berücksichtigung der Belange des 
Biotopverbundes 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen zum Bebauungsplan (vgl. WERKGRUPPE 
GRUEN 2020) 

Gleichartiger und gleichwertiger Ausgleich des Streuobstbestandes 
entsprechend des Antrages (WERKGRUPPE GRUEN 2021) bzw. der 
Genehmigung der Umwandlung 

Insektenfreundliche Beleuchtung aufgrund der Nähe zur Rems. 

Landschaftsangepasste Bebauung auch unter Beachtung der Klimaverträg-
lichkeit (z. B. Beachtung von Frischluftbahn) 

Schallschutzmaßnahmen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch 
Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung 
von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, 
die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann  

 

Prognose über die Entwicklung des 

Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung (Anlage BauGB 2a) 

Weiterhin Grünfläche Zweckbestimmung Sportplatz 

Leerstand der Gebäude des ehemaligen Straßenbauamtes oder Rückbau der 
nicht mehr benötigten Gebäude des ehemaligen Straßenbauamtes und 
Entsiegelung der Flächen. Deckung des Sonderbauflächenbedarfs an anderer 
Stelle. 

 

Anderweitige 

Planungsmöglichkeiten 

(Anlage BauGB 2d) 

Da der derzeitige Standort der DRK-Leitstelle für den Betrieb nicht mehr 
ausreicht und die Stadt alternative Standorte geprüft hat, müsste die neue 
Leitstelle an einer anderen, ggfls. weniger geeigneten Stelle realisiert 
werden. 
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Zusammenfassung 

(Anlage BauGB 3c) 
Auch Grünflächen mit der Zweckbestimmung 'Sportplatz' können Gebäude 
und versiegelte Flächen wie Parkplätze beinhalten oder durch Kunstrasen-
flächen starke Eingriffe vor allem für das Schutzgut Boden bedeuten. Bei 
einer Sonderbaufläche ist daher nicht zwangsläufig von einer höheren 
Versiegelung auszugehen, jedoch von der Bebauung mit mehrstöckigen 
Gebäuden.  

Das Landschaftsbild, das in der landschaftlichen Lage in der Remsaue von 
niedrigem Gebäudebestand in dichten Gehölzbeständen bestimmt ist, kann 
durch die geplante Bebauung beeinträchtigt werden, welches jedoch durch 
die Brücke der Bundesstraße vorbelastet ist. 

Den Belangen als Vorbehaltsgebiet des Regionalplans für Naturschutz und 
Landschaftspflege und für Landwirtschaft kommen bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. 

Ziele der Raumordnung unterliegen nicht der Abwägung. Für die dem 
Vorhaben entgegenstehenden Ziele der Raumordnung wird ein Zielab-
weichungsverfahren notwendig. Dies wird im weiteren Verfahren 
durchgeführt. 

Fläche lärmbelastet durch die seitlich daran bzw. darüber führende 
Bundesstraße B14 

Durch das Vorhaben ist ein Streuobstbestand nach §33a Abs.2 NatSchG 
betroffen. Die Umwandlung des Streuobstbestandes wurde am 17.01.2022 
von der Genehmigungsbehörde genehmigt. 

Die Bedeutung Landesweiter Biotopverbund mittlerer Standorte ist zu prüfen 
und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Belange des Hochwasserschutzes sind in der verbindlichen Bauleitplanung 
zu beachten und entsprechend zu berücksichtigen 

Mit entsprechenden Maßnahmen sind gegenüber dem Planungsbestand 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten.  

Gegenüber dem tatsächlichen Bestand sind vor allem für die Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen und Boden erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten, 
aber auch für das Landschaftsbild sowie der Verlust von Streuobst. 

FFH-Gebiete/ Natura 2000  Keine Betroffenheit 

Gesetzlicher Artenschutz  

(§ 44 BNatSchG) 
Auf Grundlage der Ergebnisse der Übersichtsbegehung Artenschutz, der 
Habitatpotenzialanalyse und des Tierökologischen Gutachtens wurden 
artenschutzrechtliche Konflikte ermittelt. Mit den artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen werden Maßnahmen dargelegt, um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände zu vermeiden. (vgl. WERKGRUPPE GRUEN 2020) 

Vom Regierungspräsidiums Stuttgart mit Datum 29.03.2021 wurde eine 
artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG 
von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG eine Ausnahme bzgl. 
Zauneidechsen erteilt 

Eingriff gem. § 1a BauGB, § 15 

BNatSchG 
Einstufung II, da hohe Bedeutung für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
sowie Landschaft. 

(Eingriffsbewertung zur aktuellen Bestandssituation als Hinweis für den 
Bebauungsplan, Einstufung s. Anhang) 
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5 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

 

5.1 Beurteilung der Informationsgrundlagen 

 (Anlage 1 BauGB 3a) 

 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben / Technische Verfahren 

Die Bestandsaufnahme erfolgte durch die örtliche Kenntnis und die Auswertung von Luftbildern. Die 

Bewertung des Schutzgutes Boden wurde der digitalen Bewertung der Bodenfunktionen auf Basis des ALB 

des LGRB entnommen. Für die Vorhaben liegen für alle zu berücksichtigende Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes ausreichende Informationen für die vorbereitende Bauleitplanung vor.  

Das Landratsamt Rems-Murr weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das Land Baden-Württemberg, 

vertreten durch das Regierungspräsidium Stuttgart, derzeit eine Flussgebietsuntersuchung im Einzugsgebiet 

der Rems durchführt und mit den Ergebnissen die Hochwassergefahrenkarten fortschreibt. Insofern können 

sich dadurch Änderungen der in den Hochwassergefahrenkarten dargestellten Überschwemmungs- und 

Risikogebiete ergeben. 

 

Zugrunde gelegte Fachplanungen sind in den Quellenangaben aufgeführt. Insbesondere folgende 

Fachplanungen wurden ausgewertet: 

- Bewertung der Bodenfunktionen auf Basis des ALB (LGRB Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau) 

- Bau- und Kunstdenkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege Mittelalter und Vor- und Frühgeschichte 

Beiplan zum Flächennutzungsplan (ORplan 2004)  

- Hochwasserrisikomanagement Baden-Württemberg / Hochwassergefahrenkarte (UIS LUBW) 

- Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse, Baumerfassung, Tierökologisches 

Gutachten, Artenschutzrechtliche Maßnahmen zum Bebauungsplan „Am Beinsteiner Weg“ 

WERKGRUPPE GRUEN 2020 

- Genehmigung nach §33a Abs. 2 NatSchG zur Umwandlung eines Streuobstbestandes auf den 

Grundstücken Flst. Nr. 8299, 8305, 8308/1, 8310 Gemarkung und Stadt Waiblingen des Amtes für 

Umweltschutz Naturschutz und Landschaftspflege vom 17. Januar 2022 

 

5.2 Überwachung / Monitoring der Umweltauswirkungen 

 (Anlage 1 BauGB 3b) 

 

Nach § 4 c BauGB sind die „erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der 

Bauleitpläne eintreten“, zu überwachen. Weitergehende Umweltauswirkungen durch die Summe der 

Vorhaben sind nicht zu erwarten. Die Fläche entfaltet erst Umweltauswirkungen, wenn aus ihr ein 

Bebauungsplan entwickelt und dieser verwirklicht wird. Die Überwachungsmaßnahmen sind daher im 

Bebauungsplanverfahren zu konkretisieren und festzulegen. (vgl. SPANNOWSKY o. D.) 

 

5.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

 (Anlage 1 BauGB 3c) 

 

Bei der Änderung 16.2 des Flächennutzungsplanes Unteres Remstal handelt es sich um die Kategorie ‚Neue 

Flächen und Nutzungsänderungen‘ (Kategorie 1). Im Umweltbericht zur FNP-Änderung 16.2 werden die 

Umweltauswirkungen der neuen planungsrechtlichen Festsetzung gegenüber der bestehenden 

planungsrechtlichen Festsetzung beurteilt. Beim Artenschutz ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die 
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aktuelle Bestandsituation für die FFH-Anhang IV – Arten und die europäischen Vogelarten zu untersuchen. 

Artenschutzrechtliche Belange gem. § 44 BNatSchG unterliegen nicht der Abwägung. 

 

Flächenbilanz (differenzierte Darstellung s. Begründung FNP) 

 + - 
PUR gesamt 0,8 ha Sonstiges Sondergebiet 

Planung 

0,4 Sonstige Grünfläche Bestand 

1,2 ha Grünfläche Sportplatz Bestand 

 

- Prüfung von Standortalternativen 

Der derzeitige Standort der DRK-Leitstelle Waiblingen reicht für den Betrieb nicht mehr aus. Beim 

Vorhabenbereich WA 69 ‚Am Beinsteiner Weg‘ handelt es sich um das ehemalige Gelände der 

Straßenmeisterei. Die Stadt Waiblingen und Kreisleitung DRK haben eine Alternativenprüfung durchgeführt, 

mit dem Ergebnis, dass sich das Plangebiet als einziges für das Vorhaben eignet und keine realisierbaren 

Alternativen bestehen. 

 

- Umweltauswirkungen gegenüber dem (Planungs-)Bestand  

Für das Vorhaben WA 69 ‚Am Beinsteiner Weg‘ sind gegenüber dem Planungsbestand bei Durchführung 

entsprechender Maßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. Grünflächen 

mit der Zweckbestimmung 'Sportplatz' (Planungsbestand) können Gebäude und versiegelte Flächen wie 

Parkplätze beinhalten oder durch Kunstrasenflächen starke Eingriffe vor allem für das Schutzgut Boden 

bedeuten. Für die geplante Sonderbaufläche ist daher nicht zwangsläufig von einer höheren Versiegelung 

auszugehen, jedoch von der Bebauung mit mehrstöckigen Gebäuden. Das Landschaftsbild, das in der 

landschaftlichen Lage in der Remsaue von niedrigem Gebäudebestand in dichten Gehölzbeständen bestimmt 

ist, kann durch die geplante Bebauung beeinträchtigt werden. Am Vorhabenbereich ist es jedoch durch die 

Brücke der Bundesstraße vorbelastet. 

Ziele der Raumordnung unterliegen nicht der Abwägung. Für die dem Vorhaben entgegenstehenden Ziele 

der Raumordnung wird ein Zielabweichungsverfahren notwendig. Dies wird im weiteren Verfahren 

durchgeführt. 

Durch das Vorhaben ist ein Streuobstbestand nach § 33a NatSchG betroffen. Die Umwandlung des 

Streuobstbestandes wurde am 17.01.2022 von der Genehmigungsbehörde genehmigt. 

 

- Artenschutz 

Nach § 44 BNatSchG sind Beeinträchtigungen besonders und streng geschützter Arten verboten 

(artenschutzrechtliche Verbotstatbestände). Bei einer artenschutzrechtlichen Übersichtsbegehung mit 

Habitatpotenzialanalyse der Werkgruppe Gruen zum WA 69 ‚Am Beinsteiner Weg‘ wurden Vorkommen 

gebüsch- und baumbrütender Vogelarten, baumhöhlenbrütende Vogelarten, Zauneidechse, holzbewohnende 

Käferarten, baum- und gebäudebewohnende Fledermausarten, Haselmaus sowie Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling nachgewiesen bzw. konnte ein Vorkommen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Auf 

Grundlage der Ergebnisse der Übersichtsbegehung Artenschutz mit der Habitatpotenzialanalyse, der 

Baumerfassung und des Tierökologischen Gutachtens, wurden artenschutzrechtliche Konflikte ermittelt. Es 

liegt u. a. der Nachweis von Vorkommen der Zauneidechse, 7 Fledermausarten, 12 Brutvogelarten vor. Mit 

den artenschutzrechtlichen Maßnahmen zum Bebauungsplan werden Maßnahmen dargelegt, um 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. (vgl. WERKGRUPPE GRUEN 2020)  
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Für das Vorhaben Bebauungsplan „Am Beinsteiner Weg“ wurde der Stadt Waiblingen von Seiten des 

Regierungspräsidiums Stuttgart mit Datum vom 29.03.2021 eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 

45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG eine Ausnahme bzgl. 

Zauneidechsen erteilt. 

 

Die Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben der Änderung 16.2 des 

Flächennutzungsplanes Unteres Remstal gegenüber dem Planungsbestand keine erheblichen 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind. 

Gegenüber dem tatsächlichen Bestand sind vor allem für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen und Boden 

erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten, aber auch für das Landschaftsbild, welches jedoch durch die 

Brücke der Bundesstraße vorbelastet ist, sowie der Verlust von Streuobst. Diese können jedoch im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung durch entsprechende Maßnahmen ganz oder teilweise vermieden, 

vermindert oder müssen ausgeglichen werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben.  

Die Naturschutzaspekte wurden bereits im parallellaufenden Bebauungsplanverfahren ausreichend 

berücksichtigt. Belange des Hochwasserschutzes werden in der verbindlichen Bauleitplanung beachtet und 

entsprechend berücksichtigt. Für die dem Vorhaben entgegenstehenden Ziele der Raumordnung wird ein 

Zielabweichungsverfahren im weiteren Verfahren durchgeführt. 
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7 ANHANG 

 



































































http://maps.lgrb-bw.de/
http://geogefahren.lgrb-bw.de/


http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
















https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
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